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Antrag für die Sitzung des Umweltausschusses am 19. September 2017 
Wasserversorgungskonzept für die Kolpingstadt Kerpen  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
wir bitten Sie, im Umweltausschuss das Wasserversorgungskonzept der Kolpingstadt Ker-
pen vorzustellen. 
 
Begründung: 
Nach § 38 des Landeswassergesetzes in Verbindung mit § 50 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (Kopien s. Anlage) muss jede „Gemeinde für ihr Gemeindegebiet ein Konzept über den 
Stand und zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung (Wasserversorgungskonzept) auf-
stellen, das die derzeitige Versorgungssituation und deren Entwicklung und damit verbun-
denen Entscheidungen mit Darstellung der Wassergewinnungsgebiete mit dem zugehörigen 
Wasserdargebot, der Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit 
des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen sowie der Wasserversorgungsgebiete und deren 
Zuordnung zu den Wassergewinnungsanlagen beinhaltet, insbesondere im Hinblick auf den 
Klimawandel“ aufstellen. Ein solches Konzept ist gemäß diesem Gesetz zum 1. Januar 2018 
der zuständigen Behörde vorzulegen. Dies ist sodann alle sechs Jahre zu wiederholen. 
 
Weiter ist Gesetzeslage, dass, auch wenn die Kommune Ihre Aufgabe nach § 50 (1) Was-
serhaushaltsgesetz auf Dritte übertragen oder überlassen hat, die Kommune weiterhin ge-
mäß Satz 1 verpflichtet ist, die öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen, da dieses eine 
Aufgabe der Daseinsvorsorge ist. 
 
Wir sind der Meinung, dass die ordnungsgemäß funktionierende Trinkwasserversorgung ein 
außerordentlich hohes Gut ist und der Kerpener Stadtrat vor der Abgabe des Konzeptes an 
die zuständige Behörde umfassend über die Planungen und Absichten der Kolpingstadt 
Kerpen informiert werden muss. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Peter Kunze 
Fraktionsvorsitzender 
Für die Richtigkeit: 
 
 
G. Krings 
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Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.)  mit Stand vom 9.6.2017 

§ 38 

Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung 

(zu § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes) 

(1) Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet eine dem Gemeinwohl entsprechende öffentliche Wasser-

versorgung sicherzustellen, das schließt die Vorhaltung von Anlagen zur Sicherstellung einer den 

örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung nach dem Gesetz über den Brand-

schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 

S. 886) ein. Eine Gemeinde kann ihre Aufgabe nach § 50 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes auf 

Dritte übertragen oder diese Dritten überlassen, wenn damit eine ordnungsgemäße Wasserversorgung 

im Gemeindegebiet gewährleistet ist; die Sicherstellungspflicht nach Satz 1 verbleibt bei der Gemein-

de. Die zur Wasserversorgung Verpflichteten oder die mit der Erfüllung dieser Pflicht beauftragten 

Unternehmen wirken auf einen haushälterischen Umgang mit dem Wasser hin. Unberührt bleiben die 

Regelungen zur Übertragung gemeindlicher Aufgaben nach der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in 

der jeweils geltenden Fassung und wasserverbandrechtlicher Regelungen. 

  

(2) Zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 1 sind Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Siche-

rung der Trinkwasserversorgung durchzuführen, also Maßnahmen zum Schutz der Gewässer, aus 

denen die Trinkwasserversorgung stattfindet oder die für die Trinkwassergewinnung vorgehalten 

werden sollen, um das zur Rohwassergewinnung genutzte Grundwasser oder Oberflächengewässer 

vorbeugend zu schützen, sowie Maßnahmen zur Einhaltung der Regeln oder des Standes der Technik 

der Trinkwasserversorgung. Außerdem sind Maßnahmen zur Förderung des sorgsamen Gebrauchs 

von Trinkwasser zu ergreifen. 

  

(3) Zur langfristigen Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung entsprechend ihrer Pflichten 

nach Absatz 1 und 2 haben die Gemeinden für ihr Gemeindegebiet ein Konzept über den Stand und 

die zukünftige Entwicklung der Wasserversorgung (Wasserversorgungskonzept) aufzustellen, das die 

derzeitige Versorgungssituation und deren Entwicklung und damit verbundenen Entscheidungen mit 

Darstellung der Wassergewinnungsgebiete mit dem zugehörigen Wasserdargebot, der Wassergewin-

nungs- und -aufbereitungsanlagen, der Beschaffenheit des Trinkwassers, der Verteilungsanlagen so-

wie der Wasserversorgungsgebiete und deren Zuordnung zu den Wassergewinnungsanlagen beinhal-

tet, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Das Konzept ist der zuständigen Behörde erstma-

lig zum 1. Januar 2018 vorzulegen und alle sechs Jahre fortzuschreiben und erneut vorzulegen. Wird 

das Wasserversorgungskonzept nach sechs Monaten nicht beanstandet, kann die Gemeinde davon 

ausgehen, dass mit der Umsetzung der dargestellten Maßnahmen in dem dafür von der Gemeinde 

vorgesehenen zeitlichen Rahmen die Aufgaben nach Absatz 1 ordnungsgemäß erfüllt werden. Das für 

Umwelt zuständige Ministerium wird ermächtigt, mit Rechtsverordnung Umfang und Inhalt des Was-

serversorgungskonzeptes zu regeln.  

Quelle: Gesetze und Verordnungen/Landesrecht NRW 
  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15416&vd_back=N886&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15416&vd_back=N886&sg=0&menu=1


 

Antrag_UA_Wasserversorgungskonzept 

3 

 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

§ 50 Öffentliche Wasserversorgung 

(1) Die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung (öffentliche Wasserversor-
gung) ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. 
(2) Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung ist vorrangig aus ortsna-
hen Wasservorkommen zu decken, soweit überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen. Der Bedarf darf insbesondere dann mit 
Wasser aus ortsfernen Wasservorkommen gedeckt werden, wenn eine Versorgung 
aus ortsnahen Wasservorkommen nicht in ausreichender Menge oder Güte oder 
nicht mit vertretbarem Aufwand sichergestellt werden kann. 
(3) Die Träger der öffentlichen Wasserversorgung wirken auf einen sorgsamen Um-
gang mit Wasser hin. Sie halten insbesondere die Wasserverluste in ihren Einrich-
tungen gering und informieren die Endverbraucher über Maßnahmen zur Einsparung 
von Wasser unter Beachtung der hygienischen Anforderungen. 
(4) Wassergewinnungsanlagen dürfen nur nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik errichtet, unterhalten und betrieben werden. 
(5) Durch Rechtsverordnung der Landesregierung oder durch Entscheidung der zu-
ständigen Behörde können Träger der öffentlichen Wasserversorgung verpflichtet 
werden, auf ihre Kosten die Beschaffenheit des für Zwecke der öffentlichen Wasser-
versorgung gewonnenen oder gewinnbaren Wassers zu untersuchen oder durch 
eine von ihr bestimmte Stelle untersuchen zu lassen. Insbesondere können Art, Um-
fang und Häufigkeit der Untersuchungen sowie die Übermittlung der Untersu-
chungsergebnisse näher geregelt werden. Die Landesregierung kann die Ermächti-
gung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
 
 
Quelle: Wasserhaushaltsgesetz 
 


